
Vermietungsplan TC-Söllingen 

Vereinsheim:
  Mietkosten für Mitglieder .................................................................. 100€
  Mietkosten für Nicht-Mitglieder ......................................................... 200€
  Kaution ...............................................................................................  200€
 ( Endreinigung (Fußböden u. Sanitäre Anl.) ............................................ 50€ )

Grünfläche oder Terrasse im Außenbereich: 
  Mietkosten für Mitglieder .................................................................... 50€
  Mietkosten für Nicht-Mitglieder ......................................................... 100€
  Kaution ...............................................................................................  100€
 ( Endreinigung (Sanitäre Anl.) ................................................................. 25€ )

Vereinsheim, Außenbereich und Tennis/Beach-Tennis Plätze:
  Mietkosten für Mitglieder .................................................................. 150€
  Mietkosten für Nicht-Mitglieder ......................................................... 300€
  Kaution ...............................................................................................  300€
 ( Endreinigung (Fußböden u. Sanitäre Anl.) ............................................ 50€ )

Die Getränke werden vom TC Söllingen über seine Lieferanten zur Verfügung 
gestellt und wird am Tag der Abnahme des Clubhauses abgerechnet, unter 
Grundlage der gültigen Einkaufspreise. Getränke können auch auf eigene 
Rechnung vom Mieter beschaffen werden. 

Bei der Abnahme der Räumlichkeiten übergibt der Mieter diese in sauberem 
Zustand. Der Boden ist besenrein zu übergeben. Küche- und Kühltheke sind 
ebenfalls in sauberem Zustand zu übergeben. Die Toiletten sind zu Reinigen. 

Bei Interesse melden Sie sich einfach bei Nicolas Schmitt unter 
0152/54962518



Vertrag über die private Nutzung des Vereinsheims

1. Vorbemerkung 
Durch die Mietoption des Vereinsheims ermöglichen wir es Vereins- und Nicht-
Vereinsmitgliedern, in unserem Vereinsheim private Feierlichkeiten durchzuführen. 

Die Nutzung des Vereinsheims verpflichtet den Mieter zu einem sachgerechten und 
schonenden Umgang mit dem Vereinseigentum. Ansprechpartner ist der Vorstand Nicolas 
Schmitt.

2. Allgemeine Angaben
Mieter: 

Anschrift: 

Geburtsdatum:

Telefonnummer: 

Veranstaltungstag:  (ca.  Personen)

Art der Veranstaltung:

3. Bedingungen 
Die Miete in Höhe von ,-€ ist bei der Schlüsselübergabe zu übergeben.                

Die Kaution in Höhe von ,-€ ist bei der Schlüsselübergabe zu übergeben. 

Die Schlüsselübergabe erfolgte am _______________________________________________

Die Miete und Kaution wurden erhalten _______________________(Unterschrift Vermieter)

Die Schlüsselrückgabe mit Endabrechnung erfolgte am _______________________________

Die Kaution wurde zurückgezahlt ________________________________(Unterschrift Mieter)

Für entstandene Schäden während der Mietdauer haftet der Mieter. Die dabei entstandenen 
Kosten werden bei der Schlüsselübergabe mit der Kaution verrechnet. 

 Der Vertragspartner muss volljährig sein. 
 Die Vermietung erfolgt nur zur privaten Nutzung.
 Der Mieter und die Teilnehmer an der Veranstaltung dürfen die freien Parkplätze auf dem 

Gelände des Vereins für die Dauer der Veranstaltung benutzen. Ein Anspruch auf freie 
Parkplätze besteht jedoch nicht.

 Belästigungen der Anwohner, insbesondere ruhestörender Lärm sind zu vermeiden.



 Grobe Verschmutzungen in den Räumlichkeiten und auf dem Sportgelände müssen vom 
Mieter restlos entfernt werden.

 Der Mieter ist verpflichtet eventuelle Schäden unverzüglich dem Vermieter mitzuteilen.
 Das Benutzen und Betreten der Tennisplätze durch den Mieter untersagt.
 Nach Ende der Veranstaltung muss das Licht ausgeschaltet und alle Fenster und Türen 

verschlossen werden. 
 Papierhandtücher, Sanitär- und Reinigungszubehör werden vom Vermieter gestellt.
 Offenes Feuer auf der Terasse ist nicht erlaubt. Sowie ist das Rauchen im Vereinsheim 

untersagt. 
 Während der Sommersaison ist die Vermietung nur eingeschränkt möglich.

Der Vorstand behält es sich vor, dass ein Vorstandsmitglied jederzeit die Einhaltung der 
Ordnung kontrollieren darf. Im Falle der Zuwiderhandlung der Eigennutzung oder einer 
erkennbaren Schädigung der Vereinsanlage sowie einer Schädigung des Vereinsrufes ist 
dieser berechtigt die Veranstaltung unverzüglich zu beenden! Wir behalten uns ebenfalls vor, 
bei unzureichender Reinigung die Kosten der Reinigung in Rechnung zu stellen. 

Ich erkläre mich durch meine Unterschrift mit den vorgenannten Bedingungen 
einverstanden!

Ort, Datum: ________________________________________________________

Unterschrift Mieter: _________________________________________________

Vertreter des TC Söllingen: ____________________________________________
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